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RS Vwgh 1989/12/15 87/09/0009
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

AVG §45 Abs2;

BDG 1979 §87 Abs1;

Rechtssatz

Lautet im Vorgesetztenbericht das Gesamtkalkül auf "I" und lässt die Verwendung von Superlativen bei den

Einzelkalkülen erkennen, dass der Vorgesetzte auch diesbezüglich zu einem überdurchschnittlichen Kalkül gelangte,

bedarf dessen Bewertung durch die Leistungsfeststellungsbehörde als ein lediglich "Normalleistung" bestätigendes

Beweismittel einer näheren Begründung.

Schlagworte

Beweiswürdigung Wertung der Beweismittel
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